
  

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen aus dem Zulassungsbereich 

 Das Herbizid Boxer (Zulassungsnummer: 033838-00) erhielt eine Verlängerung der 

Zulassung bis zum 31.10.2023.  

 Die Herbizide Garlon (Zulassungsnummer: 007003-60) & Ranger  

(Zulassungsnummer: 007003-00) erhielten eine Zulassungsverlängerung                            

bis zum 15.12.2025. 

 Das Herbizid Spectrum (Zulassungsnummer: 024803-00) erhielt bis zum 30.04.2024 eine 

Verlängerung der Zulassung. 

 Das Herbizid Stomp Aqua (Zulassungsnummer: 005958-00) erhielt bis zum 30.06.2024 eine 

Zulassungsverlängerung. 

 Die Zulassung des Insektizides SpinTor (Zulassungsnummer: 005314-00) wurde verlängert 

bis zum 15.03.2026. 

 

Bakterienseuche an Forsythien 

In einigen Baumschulquartieren konnten auf den Blättern von Forsythien nach der Blütezeit 

bräunliche Verfärbungen und Absterbeerscheinungen der jungen Triebe festgestellt werden.   

Verursacht wurden diese von Pseudomonasbakterien, die durch Wind, Wasser und 

Vermehrungsmaterial zu den Wirtspflanzen gelangen. 

Neben Rückschnittmaßnahmen tragen zur Verhinderung der Erregerausbreitung Spritzungen mit den 

Kupferspritzmitteln Funguran progress (2,0 kg/ha bis 50 cm Pflanzengröße) oder COPRANTOL DUO 

(Pflanzengröße bis 50 cm 2,7 kg/ha) bei. 

 

Falscher Mehltau an Rosen  

Auf den Blättern von Rosen hinterlässt die Infektion mit Falschem Mehltau häufig weinrote Flecken. 

Besonders in dichten Beständen mit hoher Luftfeuchtigkeit tritt der Erreger auf.  

Als Abwehrmaßnahme sollte die gute Durchlüftung von Pflanzenbeständen im Vordergrund stehen. 

Vorbeugende Behandlungen sind mit den nachfolgenden - nicht spritzfleckenverursachenden – 

Fungiziden möglich: Previcur Energy (Gewächshaus und Freiland, Pflanzengröße bis 50 cm 2,5 l/ha), 

Proplant (Freiland und Gewächshaus, Pflanzengröße bis 50 cm 1,5 l/ha) oder Revus (Freiland und 

Gewächshaus Pflanzengröße bis 50 cm 0,6 l/ha). 

Die Anwendungen sollten nach zwei Wochen wiederholt werden. 
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Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis)  

Im Land zwischen den Meeren kann seit einigen Jahren Buchsbaumzünslerbefall nachgewiesen 

werden. Zunächst trat der Falter lediglich in südlichen Landesteilen auf, mittlerweile konnte er auch 

schon nördlich des Kanals festgestellt werden. 

Die Raupen werden im Frühjahr aktiv und beginnen mit der Nahrungsaufnahme, die an  

zunehmenden Fraßschäden an den  Blättern erkennbar ist.   

Das rechtzeitige Bemerken des Befalls ist wichtig. Zukaufware muss sorgfältig untersucht werden. Es 

empfiehlt sich, die Buchsbäume – besonders auch im Inneren - auf Befall zu kontrollieren. Die 

regelmäßige Bestandskontrolle auf Raupen und Gespinste muss über die gesamte 

Vegetationsperiode fortgesetzt werden.  

Mit Pheromonfallen kann das Aufkommen und die voraussichtliche Stärke des Befalls festgestellt 

werden. Dazu werden die Fallen etwa ab Mitte Mai in oder über einem Buchsbaumbestand 

aufgehängt. Sie sind mit einem Lockstoff für die männlichen Falter (Pheromon) ausgestattet.  

So kann das Falteraufkommen im näheren Umkreis von bis zu ca. 200 m² festgestellt werden. Der 

Flugverlauf mit Beginn, Höhepunkt und Ende je Generation erlaubt die Ermittlung des optimalen 

Zeitpunktes für Bekämpfungsmaßnahmen.   

Diese sind z.B. mit Bacillus thuringiensis – Präparaten wie Dipel ES (0,6-1,2 l/ha) oder Insektiziden  

gegen freifressende Schmetterlingsraupen und beißende Insekten, wie z.B. Karate Zeon            

(75 ml/ha bis 50 cm Pflanzenhöhe) oder NeemAzal-T/S (3,0 l/ha bis 50 cm Pflanzenhöhe) 

möglich. 

 

Larve des Buchsbaumzünslers (Foto: Elke Mester, LKSH) 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort: 
 

Name Telefonnummer E-Mail Adresse 

Thomas Balster 04120 7068-213  tbalster@lksh.de 

Mustafa Almuseitef 04120 7068-210 malmuseitef@lksh.de 

Tobias Plagemann 04120 7068-225 tplagemann@lksh.de 
 

Allgemeiner Hinweis: 
Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. 
Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit. 
© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.  


